
 

.‘.“— ‚um

Erscheint jeden Freitag.
Preis vierteljährlich 60 Pf.,

durch die Post bezogen 75 Pf.

Jnserate werden bis Donnerstag Mittag

in der Expedition angenommen.

V I l f K . E/\

  
Redakteur: He rmann Kappner.

180

il l _ II t l.
Preis für die despaltene Zeile 10 Pf.,
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Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.
  

      
   

M 42. Orts, den 18. Oktober 1907. « 45. Jahrg.

.Amttieher Theil.
A. Bekanntmarhungen des Königlichen Bankname.  

Nr. 433. Oels, den 16. Oktober 1907. stehenden Befugnisse für das betreffende Steuerjahr aus den

Betrifst Neuwahl der Mitglieder
der Steueransschüsse der Gewerbesteuertlassen

III und 1V.
Die dreijährige Wahlpertode der Mitglieder der nach

s- 15 des Gewerbesteuergefetzes vom 24. Juni 1891 (Gesetz-
Sammlung Seite 205) sür die Veranlagung der Gewerbe-
steuer gebildeten Steuerausschüsse der Gewerbesteuerllassen
III und IV läuft in diesem Jahre ab, es ist daher gemäß
§ 46 a. a. O. eine Neuwahl vorzunehmen.

Jn der Generbesteuerilasse III sind 5 Abgeordnete und
5 Stellvertreter, in der Gewerbesteuertlasse IV 7 Abgeordnete
und 7 Stellvertreter zu wählen.

Zur Vornahme der Neuwahl von Mitgliedern und
Stellvertretern habe ich einen Termtn

a. sür die Gewerbesteuerklasse III
auf Mittwoch den 6. November d. I , vormittags l0 um,

b. stir die Gewebbestenerklassejv
auf mittwoch, den 6.,ilovember d. EI, vormittags ll Uhr
im hiesigen Königlichen Landrathsamt anberaumt.

Wahlberechtigt in der Gewerbesteuerklasse III bezw.
Gewerbesteuerllasse IV sind alle im Kreise Oels für das
Steuerjahr 1907 veranlagten Gewerbetretbenden der Klassen
III bezw. IV, soweit sie nicht etwa mit der Steuer in Ab-
gang gestellt sind, sowie die tm laufenden Steuersahre In den
betreffenden Klassen In Zugang gestellten Pflichtigen. Wähl-
bar sind nur solche männliche Mitglieder der betreffenden
Klasse, welche das sünsundzwanztgste Lebensjahr vollendet
länger; unb sth tm Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
e n In.

Von mehreren Inhabern eines Geschäftes ist nur Einer
wählbar nnd zur Ausübung des Wahlrechts zu verstatten.

Aktien- und ähnlicheGesrllschasten üben das Wahlrecht
durch einen von dem geschästsfiihrenden Vorstande zu be-
zeichnenden Beauftragten saus; wählbar « ist von den Mit-
gliedern des geschästssiihrenden Vorstandes nur Eins.
Minderjithrige und Frauen können das Wahlrecht durch Be-
dollmitchtigte ausüben. wählbar sind letztere nicht.

Wird die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter
seitens einer Steuergesellschaft verweigert oder nicht ordnungs-
Ußig bewirkt oder verwei ern die Gemahlin: die ordnungs-
Insßtge Mitwirkung so gegen die dem Steuerausschnsse zu-

   

 

  

 

  
  
   
  

 

  

 

 

Vorsitzenden über.
Als verweigert gilt die Wahl der Abgeordneten Dann,

wenn auf einmalig wiederholte Ladung im Wahltermine
weniger als drei zur Ausübung des Wahlrechts berechtigte
Mitglieder der Steuergeselllchaft erscheinen.

Die Ortsbehörden ersuche Ich, den für das Steuerjahr
1907 veranlagten Gewerbetretbenden ihres Bezirks hiervon
Kenntniß zu geben und dieselben zu dem Termtn einzuladen,
ihnen auch aufzugeben, die Gewerbesteuerzuschrift für das
Steuerjahr 1907 mit zur Stelle zu bringen.

Der Vorsitzende —
der Steneransschitsse der Gewerb eftenerllassen III und IV.

Nr. 434. Oels, den 17. Oktober 1907.
Donnerstag, den 24. Oktober, von früh 8 Uhr aß,

wird In Bernstadt Heu und Stroh durch einen Beamten des
Proviantamts Oels ungetauft und abgenommen.

Nr. 435. Oels, den 16. Oktober 1907.
Die Magistrate, Herren Gntsvorfteher und die Gemeinde-

vorstände des Kreises ersuche ich, etwaige Zu- und Abgänge.
an Hunden mir baldigst anzuzeigen

Die nach dem 25. d. Mts. bei mir eingehen-den
Anzetgen können bei der Festsetzung des Steuer-
solls für das 2."Halbjahr 1907 nicht mehr Berück-
sichtigung sindenc

« Der Vorsitzende des Kreisausschnsses.

Nr. 436. Oels, den 15. Oktober 1907.
Die Polizeiverwaltungen und Herren Antsvorsteher

des Kreises mache ich erneut aus meine Kreieblattderfitgung
vom ‚.12. Oktober 1905 -- Beilage I zu Stück Nr. 43,
Seite löbxbs —- betreffend die Ausstelluna. den Umrausch
und die; Erneuerung und Berichtigung der Qutttungskarten
ergebetisxjsausmerlsam - . -

zum neu. den 12. Oktober 1907.
s Nachdem die sechsmonatliche polizeiliche Beobachtung
der beiden rotzansteekungsverdüchti en Pferde des Stellen-
besifns und Butterhiindlerss Phi tpp In Krttschen beendet-
xtqund sich auch-bei der SchwhllnterHung seucheverdüchtine

. « nt re- 1 , - vie vaet .MARTHE-r-“MR. warben. “m.” »-
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Nr. 438. Breslau, den 12. September 1907.
Wiederhalt haben wir wahrgenommen, daß in den hier

eingehenden aufgerechneten Quittungskarten Krankheits-seiten
eingetragen sind, für welche es an der dafür vorgeschriebenen
Unterlage (den Krankheitsbescheinigungen 2c. —- zu vergleichen
§ 31 des Jnvalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899
und Ziffer X‚3 ber Anweisung des Ministers für Handel
und Gewerbe, betreffenb bie Ausstellung und den Umtausch
von Quittungskarten vom 17. November 1899 —) fehlt.
Die Eintragung erfolgt bei der die Quittungskarten auf-
rechnenden Stelle oft nur nach dem Gutdünken derselben,
oder auch nach der angeblich glaubhaften Auskunft des
Versicherten.

Dies ist in der Regel auf das Fehlen von Krankheits-
befcheinigungen zurückzuführen, deren Ausftellung von den
maßgebenden Stellen oft unterlassen wird.

Es dürfte daher angezeigt erscheinen, auf die hierbei in
Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen.

Nach §31 des Jnvalidenversicherungsgesetzes bezw. Zifferx
der Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe vom
17. November 1899, betreffend die Aussiellung und den
Umtausch von Qutttnngskarten genügt zum Unchweise einer
Krankheit die Bescheinigung des Vorstandes derjenigen
Krankenkasse, welcher der Bersicherte angehört hat. Für die
über die Unterstühungsdauer derselben hinausgehende Seit,
sowie für Personen, welche einer Krankenkasse nicht angehört
haben, genügt die Bescheinigung der Gemeindebehörde. Für
die in Reichs- und Staatsbetrieben beschäftigten Personen
können Bescheinigungen auch durch die vor ese te Dienst-
behörde ausgestellt werden. Die Anerkennung on tiger Nach-
weise (g. B. ärztlicher Atteste, Zeugnisse von Krankenhäusern
über die Krankheit u. s. w.) ist ebenfalls zugelassen. Krank-
Zitsbefcheinigungen der Krankenkassenvorstände oder der

meindebehörde sind bei Eintragungen in bie Quittnngsi
karten jedoch nur dann zu berücksichtigen, wenn sie dem durch
die Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe vom
16. Oktober 1899, betreffend die Ausstellun von Krankheits-
bescheinigungen, vorgeschriebenen Muster ent brechen.

Nach dieser Anweisung sind die Kassenvorstände und
zuständigen Gemeindebehörden von Imtswegen verpflichtet,
die Bescheinigungen unmittelbar nach Beendigung der Krank-
heits- oder Genesungszeit stempel- nnd gedührenfrei aus-
zustellen, jedoch nur unter den nachstehenden Bornussehungent

a. Der Erkrankte muß zu den versicherungspflichtigen
Personen im Sinne der §§ 1 oder 2 des Invaliden-
versicherungsgefehes und nicht nur zu den versicherungs-
berechtigten Personen gemäß § 14 des leiteten gehören.

b. Sie Krankheit muß mit Erwerbsunfähigkeit in: Sinne
des § 5 Absatz 4 des genannten Beim} verbunden und

« »Es-THAT ZW- ?"fkkchii 3.“ Mkikik TTFL r
I

hindert gewesen Pein. g p g g
c. Ser Betstcherte darf sich die Krankheit nicht norsählich

entnimmt-rn- im inne-WIns
bei Echte-geniert ober nassen-wein ober durchTM
zugezogen haben. .

ei.DerdiBe ini srtieudenStell um»
zugeszszsuhänzuchefn beakannt fein odeer gkaühaft
na gew wer n.
Die e tellt irr its ”

Ziffer XVII 3:: erst-ennuer migiifÆnweiswuzgus
ausgerechneten Quittun skarken beizu iigen und mit diesen an
die Betsicherungsansta einzufordern  

Letztere sind daher nicht verpflichtet, die in den Quittungg-
karten eingetragenen Krankheitszeiten zu berücksichtigen, wenn
die vorgeschriebenen Bescheinigungen hierzu fehlen.

Dies kann aber für die versicherungspflichtigen Personen
im späteren Renten« oder Beitragserstattungsverfahren von
großem Nachtheil fein. Denn nach den §§ 30 unb 40 des
Jnvalidenversicherungsgesetzes sind die Zeiten befcheinigter

 
i quachnungsiähiger Krankheiten bei der Rentenberechnung als
Beiträge II. Lohnklasse zu betrachten , tragen also zur
Steigerung der Rente bei. Im weiteren sind solche Krank-
heiten auch bei Berechnung der Wartezeit und der Anwart-
schaft gemäß § 46 in Anrechnung zu brin en, und es kann-
vorkommen und iist schon wiederholt der all gewesen, daß
bei Fehlen des Nachweises von anrechnungsfähigen Kranks-
heitszeiten der Renten- oder Beltragserstattungsanfpruch als
unbegründet zurückgewiesen werden mußte.

Jn Rücksicht aus die vorstehenden Darlegungen und
darauf, daß durch spätere Nachforschungen über angebliche
Krankheiten viel Schreibarbeiten und Partokasten erwachsen,
ersuchen wir ergebenst, alle für die Ausstellung von Krank-
heitsbescheinigungenundQuittnngskarteninBetrachtkammenden
Stellen auf bie Beachtung der angeführten gesetzlichen Bor-
schristen hinzuweisen. s

Landesversichernggzanstakt Schleifen.

gez. Wimmen

Dein, ben 12. Oktober 1907.
Die Palizeiverwaltungen, Imtss und Gutsvorsteher,«

Gemeindevorstände, sowie die Krankenkassen erfuche ich, vor-—-
stehendes Rundschreiben künftig genau zu beachten.

Nr. 439. Berlin, den 14. September 1907.
Die von der ftädtifchen Polizeiverwaltung in Breslans

aufgeworfene Frage, „ob eine nach den Bestimmungen vom-—
24. Mai d. Js. bemessene Probedeeke als ausreichend be-
trachtet werden muß, wenn bei ber Belastungsprobe der Bruch-«
bei einer (nachträglich errechneten) Beanspruchung eintritt-»
die der von guten Baustoffen zu fordernden Bruchfestigkeit
gleichkommt,« läßt sich nicht allgemein beantworten. Es
wird nicht immer einwandfrei festgestellt werden können, ob-
die Ueberwindung der Zu festigkeit des Elfen}, der Druck-
festigkeit des Betons, der Zaftfesti keit oder der Schubfestigss
keit als Bruchursache anzusehen t. Die nachträgliche Be--
rechnung der beim Brnche austretenden Spannungen unter-·-
liegt insofern Unsicherheiten, als die Lage der Rullinie beim«
Bruch durch Rechnung schwer ermittelt werden kann. Selbfi:
wenn durch genaue Messung die Höhe der Rullinie ermittelt-
wird und danach die beim Bru auftretenden Spannungen
berechnet werden. so ist das Er e nis doch selten befriedigend.
Bielfach ergeben sich dann ugspannungen im Elfen, bie:
feine Zugfestigkeit erreichen, während doch, solange nicht
ein wirkliches Zerreißen der Eisen eintritt, bie Spannung
nicht wohl über die Streckgrenze hinan ehen kann. Auch-
sinden sich häufi für die Schub- und aftfpannungen so-
hohe Werte, daß sfe mit den bislang vorliegenden Erfahrme
nicht in Einklang zu bringen sind, rend anderseits ie-
errechneten Betondruekfpannungen erhebl ch unter den Druck--
festigkeitszahlen bleiben. Bei dieser Unsicherheit wird daher
der nachträglichen Berechnung der in den Probeksrpern auf-«
tretenden Spannungen keine allzu große Bedeutung beizus-
neessen fein. Der Wert der Probebela tung wird viekm s
auptsächlich in der Belastung des amnttrerhaltens, ber:
ahl, des Berlaufes und der Größe der e, namentlich-

auch in der Nähe der anfing“, zu erblicken ein.



Wenn eine Konstruktion bis zum Bruche eine Belastung
getragen hat, vie das Sechsfache der Nutzlaft beträgt, so
kann sie zwar nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen
nicht wohl beanstandet werden; doch sollte bei irgend welchen
erheblicheren Bedenken eine Konstruktion abgelehnt werden,
bei der die Probelast nicht das zehnfache der Nuhlast be-
tragen bat. Es muß ferner daran festgehalten werden, daß
die Probe nur für die S annweite und die Abmesfurgen
der Probeionstruktion und ür eine bestimmte, vorher anzu-
gebende Rutzlast als bestanden gelten darf. Keinesfalls darf,
wenn die Probelast etwa größer als das Sechs- bis Zehn-
fache der Nuhlast gewesen ist, deshalb eine größere Rutzlast,
eine Vergrößerung der Spannweite oder eine Verminderung
der Abmessungen zugelassen werden.

Der Minister der öffentlichen arbeiten.
Oets, den 10. Oktober 1907.

Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur Kenntniß
der Ortspolizeibehörden

—-

Sir. 440. Berlin, den 9. Juli 1907.

« A n w e i f u n g
zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer

Krankheiten durch die Schulen.
§ 1. Die Schulbe örden sind verpflichtet, der Ver-

breitung übertragbarer ankheiten durch die Schule thun-
lichst entgegenzuwirken und die beim Auftreten dieser Krank-
heiten hinsichtlich der S ulen und anderen Unterrichtsan-
talteu erforderlichen Anor nungen nach Maßgabe der nach-
stehenden Vorschriften zu treffen.

§ 2. Auf die Reinhaltung der Schulgrundftücke, na-
mentlich der Umgebung der Brunnen und der S ukräume
einschließlich der Bedürfnißanstalten ist besondere usmerb
samkeit zu richten. Die Klassenzimmer sind täglich auszu-
kehren und wöchentlich mindestens zweimal feucht aufzuwifchen,
während der Schulpaufen und der fchulfreien Zeit zu lüften
und in der kalten Jahreszeit angemessen u erwärmen.

Die Bedürfnißanstalten sind regelm ig zu reinigen und
erforderlichenfalls a: desinfizieren. Jührlich mindestens drei-
mal hat eine gr dliche Reiui ung her gefammten Schul-
räume einschließlich des Sch hofes zu erfolgen. Auch
empfiehlt es sich, in angemessenen Zwischenräumen das Wasser
der Schulbrunnen bakteriologisch untersuchen zu lassen.

§ 3. Folgende Krankheiten machen wegen ihrer Ueber-
tragbarkeit besondere Anordnungen für die Schulen und
andere Unterrichtsanstalten erforderlich-

a. Aussatz (Lepra), Cholera (asiatifche), Diphtherie (Rachen-
bräune), Fleekfieber (Fleekthphus), Gelbfieben Genick-
starre (übertragbare), Fest (orientalifche Beulenpesi),
Backen (Haltern), am fallsieder (Febris recurrens),
Ruhr (übertragbare Säbeutrrir), Scharlach (Scharlach«
fieber) und ThphusLauterleibsthphuyz

. Janus (Erbgrtud), chhuften (Stiekhuften), Körner-
ankheit (Oranulose, Starb“), man Lungen- und

Kehlkgkftuberkukofn wenn und so lange in dem Auswurf
Tube elbazillen enthalten d, Ma ern, Milzbrand,
Mumps (übertragbare Ohr peicheldrü en · Entzündung
ZESWUUY Möner note ”ab“, CWcssniMe 89““)
und indpoeken.
54. Lehrer unh Schüler,welcheaueinerderin ss

enanuten Krankheiten leidru, bei Kirnerkrankheit jedoch nur,
o lange die Kranken deutliche citerabsonderung haben,
ürfeu die Schulräume nicht betreten. Dies gilt auch non

solchen Personen, welche unter Erscheinungen erkrankt sind,
welche nur den Verdacht von Ausfah, cholerch Fleekfieber,
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Gelbeskiebey Pest, Pocken, Roh, Räckfallsieber oder Typhus
eewe en.

Die Ortspolizeibehörden sind angewiesen, von jeder Er-
krankung eines Lehrers oder Schülers an einer der in Ab-
satz 1 bezeichneten Krankheiten, welche zu ihrer Kenntniß ge-
langt, dem Vorsteher der Anstalt (Direktor, Rektor, Haupt-
lehrer, ersten Lehrer, Vorsteherin usw.) unverzüglich Mit-
theilung zu machen.

Werden Lehrer oder Schüler von einer der in Absatz 1
bezeichneten Krankheiten befallen, so ist dies dem Vorsteher
der Anstalt unverzüglich zur Kenntniß zu bring-I

§ 5. Gefunde Lehrer und Schüler aus hausungem
in denen Erkrankuugen an einer der in §33 genannten-
Krankheiten vorgekommen sind, dürfen die Schulränme nicht
betreten, soweit und solange eine Weiterverbreitung der Krank-
heit aus diesen Behausungen durch sie zu befürchten ist.

Die Ortspolizeibehörden sind angewiesen, von jeder
Fernhaltung einer Person vom Schul- und Unterrichtsm-
fuche dem Vorsteser der Schule (Direktor, Rektor, Haupt-
lehrer, ersten Le rer, Vorsteherin nfw.) unverzüglich Mit-
teilung zu machen.

Es ist auch seitens der Schule darauf hinzuwirken, daß
der Vertehr der vom Unterricht ferngehaltenen Schüler mit
anderen Kindern, insbesondere auf öffentlichen Straßen und
Plätzen, möglichst eingeschränkt wird.

Lehrer und Schüler sind davor zu warnen, Behau-
fungen zu betreten, in denen sich Kranke der in § Zn be--
zeichneten Art oder Leichen von Personen, welche an einer
dieser Krankheiten gestorben sind, befinden. Die Begleitung-
diefer Leichen durch Schulkinder nnd das Singen der Schul-
kinder am offenen Grabe ist zu verbieten.

§ 6. Sie Wiederzulassung zur Schule darf erfolgen :-
a. bei den in § 4 genannten Personen, wenn entweder

eine Weiterderbrettung der Krankheit durch sie nach
ärztlicher Bescheini ung nicht mehr zu befürchten oder
die für den Verlauf der Krankheit erfahrungstnäßigi als
Regel geltende Zeit abgelaufen ist. Zu der egel
dauern Poeten nnd Scharlach sechs, Masern und Röteln
vier Wochen. Es ist darauf zu achten, daß die erkrankt
gewesenen Personen vor ihrer Wiederzulassung gebadet
und ihre Wäsche, Kleidung und persönlichen Gebrauchs-
gegevnstände vorschriftsmäßig gereinigt bezw. desto fiziert
wer en;

. bei den in § v fuenannten Personen. wenn die Er-
krankten genesen, ein Krankenhaus übergeführt oder
gestorben und ihre Wohnräume, Wäsche, Kleidung und
persönlichen Gebrauchsgegenstände vorschriftsmäßig des-
infiziert worden sind.
§ 7. Kommt in einer Schule oder anderen Unterrichts-

anstalt eine Erkrankung an Diphtherie vor, so ift allen Per-
sonen, nielche in side; Tit-Wall dmit den straft-sen in Bäkihd
rung ge ommen n , gen auzurat , under i
durch Einsprihuug non Diphtherieheilserum gegen die Krank-
heit immuni eren zu lassen.

§ 8. annt in einer Schule oder anderen Unterrichts-
anstalt eine Erkrankung an Diphtherie, übertragbarer se-
niekstarre oder Scharlach vor. L: tft allen Personen, welche
in der Anstalt mit dem crkran n in Berührung gekommeni

d, dringend anzurathen, in den nächsten Ia en täglich
undwasserachen nnd Rase mit einem desinfizierenden

auszuspülem
s 9. Schüler, welche an Körnerkraukheit leiden, därseu,

solange sie keine deutliche citerab onderung haben, am Unter-
richt teilnehmen, müssen aber be oudere, von den gesunden
Schülern genügend weit entfernte im: angewiesen erhalten



snnd haben Berührungen mit den gesunden Schülern thunlichst
Izu vermeiden

§ 10. Es ist darauf zu halten, daß Lehrern und
Schülern, welche unter Erscheinungen erkrankt sind, die den
Verdacht der Lungen- und Kehlkopftuberkulose erwecken —
’Mattigkeit, Abmagerung, Vlässe, Hüftelm Auswurf usw. —-
-einen Arzt befragen und ihren Auswurf bakteriologisch unter-
isucheu lassen.

Es ist Sorge dafür zu tragen, daß in den Schulen an
igeeigneten Plätzen leicht erreichbare, mit Wasser gefüllte
sSpeigefäße in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Das
«Spucken auf den Fußboden der Schulzimmer, Korridote,
Treppen sowie auf den Schulhof ist zu untersagen und
inötigenfalls zu bestrafen.

§ 11. Kommt in einer Schule oder anderen Unter-
srichtsanstalt eine Erkrankung an Pocken vor, so ist allen
Personen, welche in der Anstalt mit dem Erkrankten in Ve-
srührung gekommen sind, soweit sie nicht die Poeken über-
standen haben oder innerhalb der letzten fünf Jahre mit
Erfolg geimpft worden sind, dringend anzuraten, sich unver-
züglich der Schutzpockenimpfung zu unterziehen.

§ 12. Wenn eine im Schulgebäude selbst wohnhafte
Person an Aussatz, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelb-
fieber, übertragbarer Genickstarre, Keuchhusten, Masern,
Mumps, Pest, Pocken, Röteln, Rotz, Rückfallfieber, über-
tragbarer Ruhr, Scharlach oder Typhus oder unter Er-
scheinungen erkrankt, welche den Verdacht von Aussatz, Cholera,
Flecksieber, Gelbfieber, Pest, Poeten, Rotz, Rürkfallfieber
oder Typhus erwecken, so ist die Schule unverzüglich zu
schließen, falls die erkrankte Person nach dem Gutachten des
Kreisarztes weder in ihrer Wohnung wirksam abgesondert
noch in ein Krankenhaus oder einen anderen geeigneten
Unterkunftsraum übergeführt werden kann.

Die Anordnung der Schulschließung trifft bei höheren
Lehranstalten und bei Lehrerbildungsanstalten der Direktor,
im übrigen in Landkreisen der Landrat, in Stadtkreisen der
Bürgermeister Vor jeder Schulschließung ist der Kreisarzt
zu hören; auch ist dem Patronat (Kuratorium) in der Regel
schon bvor Schließung der Anstalt von der Sachlage Kenntniß
zu ge en.

§ 13. Kommt eine der in § 12 genannten Krankheiten
in Pensionaten, Konvikten, Alumnaten, Jnternaten und dergl.
zum Ausbruch, so sind die Erkrankten mit besonderer Sorg-
falt abzusondern und erforderlichenfalls unverzüglich in ein
geeignetes Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten
Unterkunftsraum überzuführen. Die Schließung derartiger
Anstalten darf nur im äußersten Notfall geschehen, weil sie
die Gefahr einer Verbreitung der Krankheit in sich schließt.

Während der Dauer und unmittelbar nach dem Er-
löschen der Krankheit empfiehlt es sich, daß der Anstalts-
vorstand nur solche Zöglinge aus der Anstalt vorübergehend
oder dauernd entläßt, welche nach ärztlichem Gutachten gesund
und in deren Absonderungen die (Erreger der Krankheit bei
der balteriolo ischen Untersuchung nicht nachgewiesen sind.

§ 14. ür die Beobachtung der in den §§ 2, 4 Abs.
1, 5 Abs. 1 und 4, 6 bis 11 unb 13 gegebenen Vorschriften
ist der Vorsteher der Schule (Direktor, Rektor, Haupilehrer,
-erster Lehrer, Vorsteherin usw.), bei einklassigen Schulen der
Lehrer verantwortlich. Ja den Fällen des § 12 hat ber
Vorsteher der Schule an den zur Schlirßung der Schule
issbefugten Beamten unverzüglich zu berichten. .
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§ 16. Jn Ortschaften, in welchen Cholera, Diphtherie,
Fleckfieber, Gelbsieber, übertragbare Genickst·s.1rre, Keurhhustea,
Masern, Mumps, Pest, ‘Boden, Röteln, Rückfallfieber, über-
tragbare Ruhr, Scharlach oder Typhus in epidemischer Ver-
breitung auftritt, kann die Schließung von Schulen oder
einzelnen Schulllassen erforderlich werden. Ueber diese Maß-
regel hat die Schulauisihtsbehärde nach Anhörung des
Kreisarztes zu entscheiden. Bei Gefahr tm Verzuge kann
der Vorsteher der Schule (bei höheren Lehranstalten und bei
Lehrerbildungsanstalten der Direktor) auf Grund eines ärzts
lichen Gutachtens die Schließung vorläufig anordnen, hat
aber hiervon unverzüglich der Schulaussichtsbehörde sowie
dem Landrat Anzeige zu machen. Auch ist dem Patronat
(Kuratorium) in der Regel schon vor Schließung der Anstalt
von der Sachlage Kenntniß zu geben. Außerdem ist der Vor-
steher der Schule (Direktor) verpflichtet, alle gefahrdrohenden
Krankheitsverhältnisse, welche die Schließung einer Schule
oder Schulklasse angezeigt erscheinen lassen, zur Kenntniß der
Schulaufsichtsdehörde zu bringen.

§ 16. Die Wiedereröffnung einer wegen Krankheit ge-
schlossenen Schule oder Schulllasse kann nur von der in
§ 12 Absatz 2 bezeichneten Behörde auf Grund eines Gut-
achtens des Kreisarztes angeordnet werden Auch muß ihr
eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Schule oder
Schulklasse, sowie der dazu gehörigen Nebenräume voran-
gehen.

§ 17. Die vorstehenden Vorschriften finden auch auf
Erziehungsanstalten, Kinderbewahranstalten, Spielschulen,
Warteschulen, Kindergärten, Krippen und dergl. entsprechende
Anwendung.

§ 18. Es empfiehlt sich, die Schüler gelegentlich des
naturwissenschaftlichen Unterrichts und bei sonstigen geeigneten
Veranlassungen über die Bedeutung, die Verhütung und
Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten aufzuklären und
die Eltern der Schüler für das Zusammenarbeiten mit der
Schule und für die Unterstützung der von ihr zu treffenden
Maßregeln zu gewinnen.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und
“ehiginalaällngelcgcuheiten.

Oels, den 8. Oktober 1907.
Abdruck hiervon bringe ich zur öffentlichen Kenntniß.
Die Schulvorstände ersuche ich, für die Reinhaltung

der Schulgrundstücke, der Schulräume und der Bedürfnis-
anftalten Sorge zu tragen.

Die Ortspolizeibehörden haben fortan von jeder Gr-
krankung eines Lehrers oder Schülers an einer der im
§ 4 Absatz 1 der Anweisung bezeichneten Krankheiten, welche
zu ihrer Kenntnis gelangt, dem Vorsteher der Anstalt
iRektor, Hauptlehrey ersten Lehrer) unverzüglich Mittheilung
zu machen.

 

Nr. 441. bete, ben 11. Ottobee 1907.
Bestätigt: Der Gutsbesitzer Heinrich Aßmann zum

Schöfsen und der Stellenbesitzer Wilhelm Vogt
zum pilfsschöffen der Gemeinde Allerheiligen; der
Stellenbesi er Paul Meiser zum Schiffen der
Gemeinde essel.

Der Königliche Landrath.
Graf Kost-oth-

—T-esir“Fair—um.
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Beilage zu Nr. 42 des Oelfer Kreisblattes.
B. Belanntmachnngen anderer Behörden

« Ober-Wabnitz, den 12. Oktober 1907.
Die Schweinefenche unter dem Schwarzvtehbestande

des Gutsbesitzers Robert Günther in Wabnitz ist erloschen,
sperre ist aufgehoben.

Der Amtsvorsteher.
Ackermann.

Korschlitz, den 12. Oktober 1907.
1. Die Schweinesenche anf dem Domininm Korschlitz ist

erloschen;
2. Unter den Schweinebefiänden des Bauergntsbesitzers

Karl Christalle—-Korschlitz ist die Schweineseache
ausgebrochen

Der Anåtsäorstehen

Karsnnky.

nnd die St

 

Trebnttz, den 14. Oktober 1907.

Betrifft Viehmarkt in Trebnitz.-
Zu dem am Mittwoch, den 23. Oktober er. in

Trebnitz stattfindenden Viehmarlte dürfen Rinden Schweine,
Schafe nnd Ziegen nur ans senchefreien Ortschaften anf-
getrieben werden. Der Auftrieb von Einbnfern ans Marem-
schine, Kreis Militfch und Pinxea, Kreis Trebnitz ist verboten.

Der Königliche Landrath.

gez.: von Scheliha.

 
kirchliche Nachrichten-

Ism 21. Sonntag nach summa“)
Gottesdienste in der ev. Propstkirche zu Oels.
Hanptgottesdienst mit Beichte und Abend-
mahl 9‘/. Uhr: Herr Pastor Schmidt.

Strychninweizen,
dewiihrtei Mittel

znr Vertilgung von „werfen,
Abendgottesdienst 5 Uhr: Herr Pastor bebeuiet empfiehlt zu billigen Preisen

Wiemer.
Jn der St. Salvatorkirche.

Vormittags 97, Uhr: Herr Hosprediger
Römer.

„Danysz - Virus“ Adler-Apotheke, Oel-.
 

auß bem 1 O

errang: TOTTTFFFIZI TT Jnskikukpasksuk,k»is. 3313010 Ersparnis.
Pastor Wiemer.

Mittwoch, den 23. Oktober Missionsfest:
N ittsZU tttsd' t« ‘.
decrlchiiglropstglirchr. gersåxagskore BlisrpnserEl Winer nnd .-

Bar radikaienvernichinng von Die Fehlfarben von alten

renommierten 6 Pf. -3igarren
osferiere in Kisten von 100 Stück*‘iiiuicr.

 

Groß-Weiselsdorf« LIMITEng LIMIT- iluschiiui sücandereciecenilienschen mit an. 4.00. Proben b Stiick fürnar Bahr ans China.
Nachfeier im Elysiumsaale. ___ Glänzende öeugnifici ___ 20 5N- Jacob Katz, ‚

  Donnerstag, den 24. Oktober, vormittags
9 Uhr Peichte und Abendmahl: Herr DentSChe Danysz -Virns- Inhaber: Illly Goldschmidt.
M‘ärgfigäääenienn fällt aus) Vertriebs-Gesellschaft, ‚ .

Weite für den Verein Hoffnungstal. Berlin.Markgrafenflrßii/QO. Hchucertnnen
 

für den Unterricht einfacher nnd kunst-
 

Das Kontrast-erfahren üver das
gewerblicher Handarbeiten nimmt jeder-Bermdsen des Fahrradhandlers Ewald Hohn gamma: Euch 8€“ neu W M80“ Thaier,

 

 

  
Thlonol in Bernstadt wird nach Abs m! L st » bi
haltnng des Schlnßtermins hierdurch e d9" U 9’“ e ßeorgenfrmße 4, 2- Ekass
mag-hohen Bäckerei nnd Koniitoret
amßgeticbt Wamßiamben 9. 10. 1907. zu erlernen, kamt sich Unter günstigen Marttpraic in der Stadt Das

I I Bedingungen treiben. am Sonnabend, den 12. Oktober 1907.
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